
Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  05.12.2018

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Bezirksvertretung Aplerbeck 04.12.2018 öffentlich

zu TOP 11.1
"Stadtbahn Rhein-Ruhr" in Dortmund
Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Kohlgartenstraße, Voßkuhle, 
Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost (Baulose 70-73) - Konkretisierung 
Konzept- und Planungsbeschluss vom 29.09.2016
Ergebnisse des Dialogverfahrens und Variantenentscheidung zur weiteren planerischen 
Qualifizierung 
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 12478-18)

Die Bezirksvertretung Aplerbeck empfiehlt dem Rat der Stadt mit 16 Ja-Stimmen bei 1 Nein-
Stimme (Einzelmitglied Bürgerliste) folgendes zu beschließen:

1. 
Der Rat der Stadt nimmt den Ergebnisbericht über das extern moderierte Dialogverfahren 
zum barrierefreien Umbau der Stadtbahnhaltestellen Kohlgartenstraße, Voßkuhle, 
Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost zur Kenntnis. 
2. 
Der Rat der Stadt beschließt auf Grundlage der Ergebnisse aus dem Dialogverfahren, den am 
29.09.2016 gefassten Konzept- und Planungsbeschluss (Drucksache Nr. 04055-16) über das 
„B 1-Haltestellenkonzept“ im Hinblick auf eine Modifikation der „Vorzugsvariante 2016“ der 
Verwaltung zu ändern. Dabei sind insbesondere die Ergebnisse aus dem Dialogverfahren und 
die für das Jahr 2019 zu erwartenden Erkenntnisse aus den zusätzlich beauftragten Gutachten 
- zur technischen Machbarkeit spezieller Haltestellenlösungen mit vermindertem Eingriff in 
  den Baumbestand und 
- zum Baumschutz bzw. zur Verpflanzbarkeit von Bäumen 
zu berücksichtigen. Vor allem der Grundsatz der möglichen Eingriffsminimierung in die 
Allee ist bei der weiteren Qualifizierung der Planung angemessen zu berücksichtigen. 
3. 
Auf Grundlage der Ergebnisse aus dem Dialogverfahren wurde eine weitergehende 
Verkehrsuntersuchung der B1 insbesondere im Bereich des Knotenpunktes Voßkuhle / 
Semerteichstraße beauftragt. Vorbehaltlich der Ergebnisse dieser Verkehrsuntersuchung B1 
sowie zukünftiger städtischer, aber auch übergeordneter Entwicklungen in diesem räumlichen 
und inhaltlichen Kontext hält der Rat der Stadt zunächst weiter an seiner Entscheidung vom 
29.09.2016 fest, die Zuwegungen zu den Haltestellen Kohlgartenstraße, Max-Eyth-Straße und 
Stadtkrone Ost ausschließlich niveaufrei zu gestalten. Die Verwaltung wird den Rat der Stadt
über die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung B1 unterrichten. Sofern sich hieraus neue 
Erkenntnisse ergeben, die einen Perspektivwechsel in der Betrachtung begründet zulassen, 
bereitet die Verwaltung auf dieser Grundlage eine weitere Entscheidung durch den Rat der 
Stadt vor.
4. 
Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, die Planung einer Modifikation der 
„Vorzugsvariante 2016“ zu qualifizieren und die notwendigen Schritte zur rechtlichen und 
finanziellen Sicherung des Vorhabens zu unternehmen. 
5. 
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Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass damit das derzeit geschätzte Gesamtinvestitionsvolumen 
des Vorhabens, wie im Ausgangsbeschluss dargestellt, weiterhin bei insgesamt etwa 
32.200.000,00 Euro verbleibt, einschließlich Planungsaufwand von ca. 4.200.000,00 Euro. 



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  12.12.2018

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Bezirksvertretung Innenstadt-Ost 11.12.2018 öffentlich

zu TOP 11.7
"Stadtbahn Rhein-Ruhr" in Dortmund
Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Kohlgartenstraße, Voßkuhle, 
Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost (Baulose 70-73) - Konkretisierung 
Konzept- und Planungsbeschluss vom 29.09.2016
Ergebnisse des Dialogverfahrens und Variantenentscheidung zur weiteren planerischen 
Qualifizierung 
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 12478-18)

Die Bezirksvertretung Innenstadt-Ost empfiehlt dem Rat der Stadt Dortmund mehrheitlich mit 
den Stimmen der SPD-Fraktion (5), der CDU-Fraktion (5), der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (4), der Fraktion Die Linke & Piraten (2), der Fraktion FDP/KP (2) gegen die Stimme 
von Herrn Illmer (parteilos) nachfolgenden Beschluss mit dem Zusatz unter Punkt 3 zu 
fassen:

Beschluss
1. 
Der Rat der Stadt nimmt den Ergebnisbericht über das extern moderierte Dialogverfahren 
zum barrierefreien Umbau der Stadtbahnhaltestellen Kohlgartenstraße, Voßkuhle, 
Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost zur Kenntnis. 

2. 
Der Rat der Stadt beschließt auf Grundlage der Ergebnisse aus dem Dialogverfahren, den am 
29.09.2016 gefassten Konzept- und Planungsbeschluss (Drucksache Nr. 04055-16) über das 
„B 1-Haltestellenkonzept“ im Hinblick auf eine Modifikation der „Vorzugsvariante 2016“ der 
Verwaltung zu ändern. Dabei sind insbesondere die Ergebnisse aus dem Dialogverfahren und 
die für das Jahr 2019 zu erwartenden Erkenntnisse aus den zusätzlich beauftragten Gutachten 
- zur technischen Machbarkeit spezieller Haltestellenlösungen mit vermindertem Eingriff in 
  den Baumbestand und 
- zum Baumschutz bzw. zur Verpflanzbarkeit von Bäumen 
zu berücksichtigen. Vor allem der Grundsatz der möglichen Eingriffsminimierung in die 
Allee ist bei der weiteren Qualifizierung der Planung angemessen zu berücksichtigen. 

3. 
Auf Grundlage der Ergebnisse aus dem Dialogverfahren wurde eine weitergehende 
Verkehrsuntersuchung der B1 insbesondere im Bereich des Knotenpunktes Voßkuhle / 
Semerteichstraße beauftragt. Vorbehaltlich der Ergebnisse dieser Verkehrsuntersuchung B1 
sowie zukünftiger städtischer, aber auch übergeordneter Entwicklungen in diesem räumlichen 
und inhaltlichen Kontext hält der Rat der Stadt zunächst weiter an seiner Entscheidung vom 
29.09.2016 fest, die Zuwegungen zu den Haltestellen Kohlgartenstraße, Max-Eyth-Straße und 
Stadtkrone Ost ausschließlich niveaufrei zu gestalten. Die Verwaltung wird den Rat der Stadt 
über die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung B1 unterrichten. Sofern sich hieraus neue 
Erkenntnisse ergeben, die einen Perspektivwechsel in der Betrachtung begründet zulassen, 
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bereitet die Verwaltung auf dieser Grundlage eine weitere Entscheidung durch den Rat der 
Stadt vor. Die Bezirksvertretung Innenstadt-Ost erklärt in diesem Zusammenhang, dass 
es ihr ausdrücklicher Wunsch ist, dass der Zugang zu allen Stadtbahnhaltestellen nach 
Möglichkeit ebenerdig erfolgt.

4. 
Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, die Planung einer Modifikation der 
„Vorzugsvariante 2016“ zu qualifizieren und die notwendigen Schritte zur rechtlichen und 
finanziellen Sicherung des Vorhabens zu unternehmen. 

5. 
Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass damit das derzeit geschätzte Gesamtinvestitionsvolumen 
des Vorhabens, wie im Ausgangsbeschluss dargestellt, weiterhin bei insgesamt etwa 
32.200.000,00 Euro verbleibt, einschließlich Planungsaufwand von ca. 4.200.000,00 Euro. 
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